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RS OGH 1937/12/17 2Ob1060/37
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1937

Norm

ABGB §1325 E1

GOG §89

Rechtssatz

Der Anspruch auf das Schmerzengeld ist gerichtlich geltend gemacht, wenn die Klage bei Gericht eingelangt ist. Die

Postaufgabe genügt nicht. Eine sinngemäße Anwendung des § 89 Abs 1 GOG ist ausgeschlossen.
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